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Die gesetzliche Lage von 
Schwangerschaftsabbrüchen 
in Südkorea und Deutschland

Schwangerschaftsabbrüche sind welt-
weit ein strittiges Thema, besonders aus 
ethischer und juristischer Perspektive. 
Ein komplexer Interessenkonflikt ergibt 
sich aus dem Schutz des ungeborenen 
Lebens und dem Recht der Frau auf 
Selbstbestimmung. In Südkorea wie 
auch in Deutschland haben sich die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für 
Schwangerschaftsabbrüche in den letz-
ten Jahrzehnten stark gewandelt. 

Ziel dieser Arbeit ist es, die gesetzlichen 
Regelungen in beiden Ländern systema-
tisch zu vergleichen. Der Schwerpunkt 
liegt auf der aktuellen Gesetzeslage. 

Schwangerschaftsabbrüche in 
Südkorea 

In Südkorea wird das Thema Schwan-
gerschaftsabbrüche in der Öffentlich-
keit kaum behandelt. Für viele Men-
schen sind Schwangerschaftsabbrüche 
ein gesellschaftliches Tabuthema und 
werden weder im familiären noch im 
freundschaftlichen oder sozialen Umfeld 
offen angesprochen. Auch in der media-
len Berichterstattung findet das Thema 
meist nur am Rande statt oder wird ein-
seitig dargestellt (von feministischen 
oder konservativen Gruppen), was eine 
differenzierte öffentliche Auseinander-
setzung erschwert. Die Stigmatisierung 
betroffener Frauen und die moralisch 
aufgeladene Atmosphäre tragen zusätz-
lich dazu bei, dass eine offene Debatte 
kaum möglich ist. In politisch-recht-
lichen Diskussionen werden Schwan-
gerschaftsabbrüche lange Zeit nicht 
fokussiert behandelt, was sich in der 
zögerlichen Entwicklung entsprechen-
der gesetzlicher Regelungen widerspie-
gelt. Politische Akteure meiden oft eine 
klare Positionierung aufgrund der ge-

1	 KBS World German, “Korean Babyboomer und die Industrialisierung“.
2	 Julian Ryall, “South Korea’s abortion law revision plan sparks controversy“, Deut-
sche Welle.  
& Nocera, “Not Illegal, but not either legal”, 139.

sellschaftlichen Tabuisierung. Daher ist 
unklar, welche Werte und Normen zum 
Schutz des ungeborenen Lebens, der 
Selbstbestimmung der Frau, sowie ge-
sundheitliche Aspekte in der Schwan-
gerschaft und bei der Geburt eine Rolle 
in den Debatten über gesetzliche Rege-
lungen für Abtreibung spielen. 

Historische Entwicklung der Gesetzge-
bung
Nach dem Koreakrieg (1950-1953) hatte 
das Land mit gravierenden Nahrungs-
mittelengpässen und wachsender Ar-
mut zu kämpfen. Zum damaligen Zeit-
punkt hatten viele koreanische Familien, 
insbesondere in ländlichen Regionen, 
mindestens drei bis vier Kinder1 zu ver-
sorgen. 

Die Kontrolle des Bevölkerungszuwach-
ses war in Südkorea daher zentral für 
die wirtschaftliche Stabilisierung und 
Modernisierung des Landes.2 Überbe-
völkerung und Armut waren somit zwei 
zentrale Herausforderungen auf der poli-
tischen Agenda. Ziel war es, das Bevöl-
kerungswachstum aktiv zu steuern, um 
die Grundlage für eine stabile wirtschaft-
liche Entwicklung zu schaffen. In diesem 
Zusammenhang initiierte die Regierung 
in den 1960er bis 1980er Jahren umfas-
sende Familienplanungsprogramme. 

Diese Programme beinhalten unter 
anderem die Bereitstellung von Ver-
hütungsmitteln und die staatlich unter-
stützte Sterilisation von Frauen und 
Männern. Die genannten Beispiele fallen 
unter die Themen Geburtenregelung und 
Verhütung, haben jedoch auf den ersten 
Blick wenig mit Abtreibung gemein. Das 
Wort “Abtreibung” selbst wurde in den 
Förderprogrammen nicht verwendet. 
Die Nennung dieser Maßnahmen zeigt 
vielmehr, dass die Programme nicht 
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ausschließlich Abtreibungen darstellten. 
Vielmehr ist unklar, inwiefern diese Pro-
gramme konkret zu Verbreitung von Ab-
treibungen beigetragen haben. 
Die Artikel 269 und 270 des koreani-
schen Strafgesetzes verboten während-
dessen jegliche Schwangerschaftsab-
brüche.3

Article 269 (Abortion*)4
(1) A woman who procures her 
own miscarriage through the use 
of drugs or other means shall be 
punished by imprisonment for not 
more than one year or by a fine 
not exceeding 2 million won [ab-
out US$1,770].

Article 270 (Abortion by Doc-
tor, etc., Abortion without Con-
sent*)5
(1) A doctor, herb doctor, midwife, 
pharmacist, or druggist who pro-
cures the miscarriage of a woman 
upon her request or with her con-
sent, shall be punished by impri-
sonment for not more than two 
years.

*Die hier bereitgestellten Über-
setzungen dienen als Referenz 
und sind nicht offiziell oder rechts-

3	 Sayuri Umeda, “South Korea: Abortion Decriminalized since January 1”, Library of 
Congress (2021).
4	 Umeda, “South Korea: Abortion Decriminalized since January 1”.
  Korean Legislative Reseach Institute, “Criminal Act,” Statutes of the Republic of Korea, 2013.
5	 Umeda, “South Korea: Abortion Decriminalized since January 1”.
  Korean Legislative Reseach Institute, “Criminal Act,” Statutes of the Republic of Korea, 2013. 
https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=28627&lang=ENG
6	 Laura Alessandra Nocera, ““Not Illegal, but not either legal”: The Grey Zone of 
Reproduction Rights in South Korea”, RIDAO: Rivista di Diritto dell’Asia Orientale (2024): 138.
7	 Hyosin Kim & Hyun-A Bae, “A critical assessment of abortion law and its imple-
mentation in South Korea”, Asian Journal of Women’s Studies 24 (1) (2018): 71ff. 
& Nocera, “Not Illegal, but not either legal”, 142.
8	 Human Rights Watch “Groups call for action to address South Korea’s unmet com-
mitment to abortion rights”, (2024). 
 Umeda, “South Korea: Abortion Decriminalized since January 1”.

wirksam. 
Zu diesem Zeitpunkt ist Abtreibung 
in Südkorea grundsätzlich illegal, mit 
wenigen Ausnahmen bei etwa Verge-
waltigung, Inzest oder Gefahr6 für die 
Gesundheit der Frau. 1973 wurde diese 
Regelung durch das ‚Gesetz über Ge-
sundheit von Mutter und Kind‘7 erwei-
tert, das Abtreibungen unter bestimm-
ten Bedingungen erlaubte.

Abtreibungen lagen daher in einer Grau-
zone zwischen regierungsbestimmter 
Legalität und gesetzlicher Illegalität. 

Mit dem demografischen Umschwung 
in den späten 1990er und 2000er Jah-
ren verschob sich die Problemlage: Aus 
dem vormals als bedrohlich empfunde-
nen Bevölkerungswachstum entwickelte 
sich ein Rückgang der Geburtenraten, 
wodurch die Überbevölkerung mit Un-
terbevölkerung und Überalterung abge-
löst wurde. Die Regierung begann daher, 
den Fokus von Geburtenkontrolle auf 
Geburtenförderung zu verlagern. 

Erst im Jahr 2019 erklärte das Verfas-
sungsgericht das Abtreibungsverbot für 
verfassungswidrig und forderte eine Ge-
setzesänderung bis Ende 2020.8 Da der 
Gesetzgeber bis zu diesem Zeitpunkt 
keine neue Regelung verabschiedete, 
trat das Abtreibungsverbot am 1. Januar 
2021 automatisch außer Kraft. 

Vor 2021 galt: Frauen, die eine Abtrei-
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bung vornahmen, ohne in eine der ge-
nannten Ausnahmekategorien - Ver-
gewaltigung, Inzest oder Gefahr für die 
Gesundheit der Frau - zu passen, konn-
ten mit Geldstrafen9 von bis zu 2 Mil-
lionen Won oder einem Jahr Gefängnis 
bestraft werden. Ärzte, die Abtreibungen 
durchführten, konnten mit bis zu zwei 
Jahren Haft rechnen.10 Gerichtliche Pro-
zesse fanden nur statt, wenn ein Fami-
lienmitglied eine vollzogene Abtreibung 
öffentlich verkündete und somit die 
Frauen und Ärzte verriet. 

Diese strafrechtlichen Regelungen sind 
seit der Reform 2021 nicht mehr in Kraft 
und wurden mit der Reform aufgehoben, 
da Abtreibungen legalisiert und straffrei 
wurden. 

Nach der Reform 2021 ist Abtreibung 
in Südkorea legal, ohne spezifische ge-
setzliche Fristen oder Einschränkungen. 
Es wurden jedoch noch keine neuen Ge-
setze erlassen, die die Bedingungen für 
Abtreibungen konkret regeln. 
Gesetzliche und politische Debatten 
Schwangerschaftsabbrüche sind in Süd-
korea gesellschaftlich ein Tabuthema, 
jedoch sorgte die Aufhebung des Ab-
treibungsverbots für öffentlichen Dis-
kurs und stieß auf gemischte Reaktio-
nen in verschiedenen südkoreanischen 
Gesellschaftsgruppen. Während viele 
Frauenrechtsgruppen die Entscheidung 
als Fortschritt11 begrüßten, gab es auch 
starke Gegenstimmen, insbesondere 
von konservativen und religiösen Grup-
pen12, die Abtreibung weiterhin ableh-
nen. Wichtig ist jedoch: Der Großteil der 

9	 Ryall, “South Korea’s abortion law revision plan sparks controversy“.
10	 Ryall, “South Korea’s abortion law revision plan sparks controversy“.
11	 Linda Hasunuma & Ki-young Shin, “#MeToo in Japan and South Korea: #WeToo, 
‘WithYou”, Journal of Women Politics & Policy 40 (1) (2019): 97ff.
12	 Archie Resos, “The Empowerment of Women in South Korea”, Journal of Internatio-
nal Affairs (2014).
13	 Yeon Gyeong Yoo, „Koreanische Fertilitätsrate erhöht sich seit neun Jahren“, Ger-
man-Korea.net (2022).
14	 Yeon-jin Kim & Åsa Lundqvist, “Parental Leave Reforms in South Korea, 1995-2021: 
Policy Translation and Institutional Legacies”, Social Politics: International Studies in Gender, 
State and Society 30 (4) (2023): 1113ff.

Bevölkerung äußerte sich zur Gesetzes-
reform öffentlich nicht und verdeutlichte 
damit die gesellschaftliche Stigmatisie-
rung von Schwangerschaftsabbrüchen. 
Die politische Diskussion über die Aus-
gestaltung der Abtreibungsgesetze ist 
noch nicht abgeschlossen, und es gibt 
unterschiedliche Meinungen darüber, 
wie die zukünftige Gesetzgebung aus-
sehen sollte.

Geburtenrate und Geburtenförderungs-
programme
Südkorea hat die weltweit niedrigste Ge-
burtenrate mit 0,75 Geburten pro Frau 
(Stand 2024).13 Die Familiengrößen, die 
nach dem Koreakrieg einen großen Be-
stand hatten, sind durch verschiedene 
Faktoren gesunken. Mitverantwortlich 
ist neben der Bevölkerungskontrolle, 
auch die wirtschaftliche Entwicklung 
Südkoreas mit den daraus resultieren-
den steigenden Lebenshaltungs- und 
Wohnkosten, die dem Großziehen eines 
Kindes eine Hürde sind. Es herrschen 
keine Nahrungsmittelengpässe mehr, 
sondern finanzielle Engpässe. Daher 
vollziehen viele Frauen Abtreibungen 
aus dem Grund, dass sie nicht die finan-
ziellen Mittel haben ein Kind zu ernäh-
ren. 

Die Regierung bekämpft momentan die 
niedrige Geburtenrate bislang ohne eine 
Wiedereinführung eines Abtreibungs-
verbots, sondern versucht aktiv durch 
den Ausbau von Kindergartenplätzen, 
Work-Live-Balance, Kindergeld und El-
ternzeit der sinkenden Geburtenrate 
entgegenzuwirken.14
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Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen 
in der Praxis 
Obwohl Abtreibung seit 2021 legal ist, 
bleibt der Zugang zu sicheren und finan-
ziell zugänglichenAbtreibungsdiensten 
in Südkorea eingeschränkt.15 Die Kosten 
für Abtreibungen wie z.B. von 500.000 
bis 1.500.000 KRW (~300-950 Euro)16 in 
einer Frauenklinik in Gangnam, Seoul, 
werden nicht vollständig vom nationa-
len Gesundheitssystem gedeckt, was 
für viele Frauen eine monetäre Belas-
tung darstellt. Zudem gibt es noch keine 
umfassenden gesetzlichen Regelungen 
zu z.B. Beratungsmöglichkeiten. Auch 
der Zugang zu den kommerziellen Ab-
treibungsdienstleistern ist noch nicht 
sichergestellt. Viele Ärztehäuser bieten 
keine Abtreibungsmöglichkeiten an. 
Hauptgrund hierfür sind die fehlenden 
gesetzlichen Vorschriften17 über Abtrei-
bungsfristen für Ärzte, d.h. z.B. bis zu 
welcher Schwangerschaftswoche ab-
getrieben werden darf, oder wie die Ab-
treibungsmethoden auszusehen haben. 
Frauenrechtsorganisationen fordern 
weitere gesetzliche Maßnahmen, um 
den Zugang nicht nur zu den jetzt lega-
len Abtreibungen, sondern auch zu si-
cheren Abtreibungen zu gewährleisten. 

Schwangerschaftsabbrüche in 
Deutschland 

In Deutschland wird das Thema 
Schwangerschaftsabbrüche immer 
wieder kontrovers diskutiert. Hierbei 
spielen unterschiedliche Werte und 

15	 Teresa Alberto dos Santos, “Unsafe abortion remains a problem in South Korea, in 
spite of the recent decriminalization”, International Health Policies (2024).
16	 Second Spring Women’s Clinic, Gangnam, Seoul. https://www.seoulobgyn.com/
de/abortion-services-korea#:~:text=In%20Korea%20liegen%20die%20Kosten,angewand-
ten%20Methode%20und%20dem%20Schwangerschaftsstadium.
17	 Kim, “A critical assessment of abortion law and its implementation in South Korea”, 
71ff.
18	 Jenny Gesley, “Germany: Proposed Amendment to the Criminal Code Concerning 
Advertising Services for Abortion”, Library of Congress (2018).
19	 StGB § 218: Schwangerschaftsabbruch
20	 V. Chiofalo & M. Wagner, „Der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland und der 
Schweiz: Ein Rechtsvergleich anhand der Autonomiefrage der ungewollt schwangeren Per-
son“, Gender und Recht (2023): 159.

Normen zum Schutz des ungeborenen 
Lebens, der Selbstbestimmung der 
Frau, sowie gesundheitliche Aspekte 
in der Schwangerschaft und bei der 
Geburt eine Rolle. Im Vergleich zu Süd-
korea hat Deutschland genaue Gesetze 
formuliert, die die Zugänglichkeit und 
Sicherheit von Schwangerschaftsabbrü-
chen genau definieren. 

Aktuelle rechtliche Lage nach §§ 218 ff. 
StGB
Bereits seit 1871 besteht der Paragraf 
218 im Strafgesetzbuch.18 Dieser stellt 
Schwangerschaftsabbrüche unter 
Strafe: 

§§ 218 Schwangerschaftsab-
bruch19

(1) Wer eine Schwangerschaft ab-
bricht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Handlungen, deren Wir-
kung vor Abschluss der Einnis-
tung des befruchteten Eies in der 
Gebärmutter eintritt, gelten nicht 
als Schwangerschaftsabbruch im 
Sinne dieses Gesetzes.

Faktisch findet jedoch heutzutage die-
ser Paragraf bis zur zwölften Schwan-
gerschaftswoche keine Anwendung 
mehr. Dennoch wird seine Abschaffung 
vom linken Parteienspektrum und 
Frauenorganisationen immer wieder ge-
fordert. Die Selbstbestimmung der Frau 
steht hier im Fokus.20
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§ 218a Straflosigkeit des 
Schwangerschaftsabbruchs21

 (1) Der Tatbestand des § 218 ist 
nicht verwirklicht, wenn
1.  die Schwangere den Schwan-
gerschaftsabbruch verlangt und 
dem Arzt durch eine Beschei-
nigung nach § 219 Abs. 2 Satz 2 
nachgewiesen hat, daß sie sich 
mindestens drei Tage vor dem 
Eingriff hat beraten lassen,	
2.   der Schwangerschaftsabbruch  
von einem Arzt vorgenommen 
wird und
3.   seit der Empfängnis nicht mehr 
als zwölf Wochen vergangen sind.

So wurde am 24. November 2024  ein 
Gruppenantrag im Deutschen Bundes-
tag eingebracht, der zum Ziel hatte, die 
Beendigung einer Schwangerschaft auf 
Verlangen bis zum Ende der zwölften 
Woche nach der Empfängnis grund-
sätzlich rechtmäßig zu stellen. Das vor-
zeitige Ende der sogenannten Ampel-
regierung aus SPD, FDP und Grünen 
bedeutete das Ende dieses Antrags, der 
nicht mehr den Weg zur Abstimmung in 
den Deutschen Bundestag fand. Unter 
der Bundesregierung von Bundeskanz-
ler Olaf Scholz ist im Juni 2024 jedoch 
ein erster Zwischenschritt hin zu einem 
liberaleren Umgang mit Schwanger-
schaftsabbrüchen erfolgt: Das Werbe-
verbot für Schwangerschaftsabbrüche, 
Paragraf 219a Strafgesetzbuch, wurde 
abgeschafft.22 In der Gesetzesbegrün-
dung heißt es: „Hierdurch soll Ärztin-
nen und Ärzten Rechtssicherheit beim 
Umgang mit sachlichen Informationen 
gegeben und für betroffene Frauen ein 

21	 StGB § 218a: Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs
22	 Chiofalo, „Der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland und der Schweiz“, 166
23	 Drucksache 20/1635, Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung des Strafgesetzbuches – Aufhebung des  Verbots der Werbung für den 
Schwangerschaftsabbruch (§ 219a StGB), zur  Änderung des Heilmittelwerbegesetzes und 
zur Änderung des  Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch
24	 Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD „Verantwortung für Deutschland“, 74.

ungehinderter Zugang zu diesen Infor-
mationen gewährleistet werden. Um der 
Gefahr unsachlicher oder anpreisender 
Werbung zu begegnen, werden beglei-
tende Regelungen im HWG [Heilmittel-
werbegesetz] geschaffen.“23 Zuvor durf-
ten Ärztinnen und Ärzte nicht öffentlich 
darüber informieren („werben“), dass sie 
Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. 

In dem Koalitionsvertrag der neuen Bun-
desregierung von CDU/CSU und SPD 
heißt es: „Wir wollen Frauen, die unge-
wollt schwanger werden, in dieser sen-
siblen Lage umfassend unterstützen, 
um das ungeborene Leben bestmöglich 
zu schützen. Für Frauen in Konfliktsitu-
ationen wollen wir den Zugang zu me-
dizinisch sicherer und wohnortnaher 
Versorgung ermöglichen. Wir erweitern 
dabei die Kostenübernahme durch die 
gesetzliche Krankenversicherung über 
die heutigen Regelungen hinaus. Zu-
dem werden wir die medizinische Wei-
terbildung stärken.“24 Ob das mit einer 
vollständigen Streichung des Paragrafen 
218 einhergeht, ist derzeit noch unklar.

Voraussetzung für Abtreibungen in 
Deutschland 
Vor der Durchführung eines Schwanger-
schaftsabbruchs muss eine verpflich-
tende Beratung bei einer anerkannten 
Stelle, meist bei Ärztinnen und Ärzte, 
erfolgen.
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§ 219 Beratung der Schwange-
ren in einer Not- und Konflikt-
lage25

(2) Die Beratung hat nach dem 
Schwangerschaftskonfliktgesetz 
durch eine anerkannte Schwan-
gerschaftskonfliktberatungsstelle 
zu erfolgen. Die Beratungsstelle 
hat der Schwangeren nach Ab-
schluss der Beratung hierüber 
eine mit dem Datum des letzten 
Beratungsgesprächs und dem Na-
men der Schwangeren versehene 
Bescheinigung nach Maßgabe 
des Schwangerschaftskonflikt-
gesetzes auszustellen. Der Arzt, 
der den Abbruch der Schwanger-
schaft vornimmt, ist als Berater 
ausgeschlossen.

Die Beratungspflicht26 vor einem 
Schwangerschaftsabbruch dient dazu, 
die Frau über ihre Rechte und die mög-
lichen Folgen eines Schwangerschafts-
abbruchs aufzuklären. Sie soll der Frau 
helfen, eine informierte Entscheidung zu 
treffen. In bestimmten Fällen, wie bei Ge-
fahr für das Leben oder die Gesundheit 
der Frau, kann ein Schwangerschafts-
abbruch auch ohne vorherige Beratung 
straffrei sein. Die genauen Bedingungen 
für diese Ausnahmen sind im Strafge-
setzbuch geregelt. 

Wie bereits erwähnt, muss der Schwan-
gerschaftsabbruch innerhalb der ersten 
zwölf Wochen nach der Empfängnis 
durchgeführt werden.27 In bestimmten 
Fällen, wie bei Gefahr für das Leben 
oder die körperliche oder seelische Ge-

25	 StGB § 219: Beratung der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage
26	 Chiofalo, „Der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland und der Schweiz“, 160.
27	 Chiofalo, „Der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland und der Schweiz“, 165.
28	 Prof. Dr. Daphne Hahn et al., „Zugangsbarrieren zur Schwangerschaftsabbruchver-
sorgung: Eine Analyse aus der Perspektive ungewollt Schwangerer – Erkenntnisse aus der 
Studie „Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt Schwangerer. Angebote der Beratung und 
Versorgung (ELSA)“ In Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheits-
schutz Ausgabe 1/2025 (2024).
29	 Hahn et al., „Zugangsbarrieren zur Schwangerschaftsabbruchversorgung“.

sundheit der Frau, kann ein Schwanger-
schaftsabbruch auch nach der zwölften 
Woche straffrei sein. 

Diese Regelungen sollen die Rechte der 
Frauen auf Selbstbestimmung wahren 
und gleichzeitig den Schutz des unge-
borenen Lebens berücksichtigen. 

Gesellschaftlicher und politischer Diskurs
Die Debatte um Abtreibung ist in 
Deutschland tief gespalten und emotio-
nal aufgeladen. 
Besonders konservative und kirchliche 
Gruppen lehnen Abtreibung grundsätz-
lich ab und fordern stärkeren Schutz des 
ungeborenen Lebens. 
Feministische und linke Gruppen hinge-
gen kritisieren die Kriminalisierung und 
setzen sich für die vollständige Legali-
sierung und Entkriminalisierung ein.

Versorgungslage und Zugänglichkeit
Obwohl Abtreibungen unter bestimmten 
Bedingungen legal sind, ist der Zugang 
vielerorts eingeschränkt: Immer weniger 
Ärztinnen und Ärzte und Kliniken bieten 
Abbrüche an, u. a. aus ethischen, büro-
kratischen oder wirtschaftlichen Grün-
den.28 In ländlichen Regionen müssen 
Schwangere teils lange Wege zurückle-
gen oder finden gar keine wohnortnahe 
Versorgung. Die Kostenübernahme er-
folgt nur in Härtefällen (z. B. bei niedri-
gem Einkommen). Ansonsten ist der Ein-
griff kostenpflichtig29 zwischen 350-650 
Euro, ähnlich den Preisen in Südkorea. 
Die Methodenvielfalt, z.B. ein medika-
mentöser oder operativer Abbruch, ist 
regional unterschiedlich verfügbar.
Zudem kommt es immer wieder zu Pro-
testen durch Abtreibungsgegnerinnen 
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und -gegner vor Beratungsstellen und 
Praxen, was zu zusätzlichem Druck auf 
Betroffene führt.

Fazit und Ausblick

Das deutsche Modell gilt als „Kompro-
misslösung“, versucht den Schutz des 
ungeborenen Lebens mit dem Selbstbe-
stimmungsrecht der Frau zu verbinden, 
steht aber auch regelmäßig in der Kritik. 
In Südkorea wurde das strafrechtliche 
Verbot zwar aufgehoben, doch die feh-
lende gesetzliche Ausgestaltung sorgt 
für Rechtsunsicherheit und mangelnde 
medizinische Versorgung. 

Die gesetzliche Lage zum Schwanger-
schaftsabbruch unterscheidet sich in 
Südkorea und Deutschland teils erheb-
lich – sowohl in der juristischen Formu-
lierung als auch in der praktischen Um-
setzung. Während Deutschland über ein 
detailliertes rechtliches System mit Be-
ratungspflicht und Fristenregelung ver-
fügt, befindet sich Südkorea nach dem 
Wegfall des Abtreibungsverbots noch in 
einer rechtlichen Grauzone. Beide Län-
der spiegeln in ihrer Gesetzgebung ge-
sellschaftliche und kulturelle Auseinan-
dersetzungen wider, die über Jahrzehnte 
gewachsen sind.

In Südkorea wird erwartet, dass der Ge-
setzgeber in naher Zukunft ein konkre-
tes Gesetz zur Regelung von Schwan-
gerschaftsabbrüchen vorlegt, um 
Rechtssicherheit zu schaffen und me-
dizinische Versorgung flächendeckend 
zu ermöglichen. In Deutschland gibt es 
immer wieder Forderungen, § 218 StGB 
vollständig zu streichen und Abtreibung 
als Teil der Gesundheitsversorgung zu 
entkriminalisieren. Die gesellschaftliche 
Debatte bleibt lebendig, vor allem im 
Spannungsfeld zwischen feministischen 
Forderungen und konservativen Positio-
nen. 

Langfristig ist in beiden Ländern mit 
weiteren Reformen zu rechnen, auch im 
Kontext internationaler Entwicklungen 

und wachsender Aufmerksamkeit für re-
produktive Rechte.
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